
 

Hauptversammlung der itelligence AG am 26. Mai 2011 

Informationen zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende 
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.  

Als Service bietet die itelligence AG ihren Aktionären ferner an, dass sie sich nach Maßgabe erteilter 
Weisungen auch durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung 
vertreten lassen können. Die Stimmrechtsvertreter werden die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den 
ihnen erteilten Weisungen ausüben. Sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur dann zur Stimmrechtsausübung 
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt; zu Anträgen, zu 
denen es keine mit dieser Einladung bekannt gemachten Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat gibt, 
nehmen sie keine Weisungen entgegen. Zur Ausübung der Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen 
oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. 

Auch in allen Fällen der Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär 
oder den Bevollmächtigten; ferner ist auch in diesen Fällen der Nachweis des Anteilsbesitzes des 
Vollmachtgebers erforderlich.  

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren 
Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit 
einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen.  

Die Erteilung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der Widerruf oder die 
Änderung dieser Weisungen bedürfen der Textform.  

Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber den 
Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten sowie für die Übersendung der 
Weisung gegenüber den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, deren Widerruf und Änderung stehen folgende 
Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zur Verfügung: 

itelligence AG  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (0) 89 - 889 69 06 55 
E-Mail: itelligence@better-orange.de 

Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 10.00 Uhr (MEZ) auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur 
Hauptversammlung in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Königsbreede 1/3, 33605 Bielefeld zur Verfügung. 

Die Erteilung, der Widerruf sowie die Änderung von Weisungen gegenüber den Stimmrechtsvertretern der 
Gesellschaft sind unter der vorgenannten Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse nur bis zum 25. Mai 
2011, 24.00 Uhr (MEZ) möglich; am Tag der Hauptversammlung selbst steht dafür ab 10.00 Uhr (MEZ) bis kurz 
vor Beginn der Abstimmungen lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in den 
Räumlichkeiten der Gesellschaft, Königsbreede 1/3, 33605 Bielefeld, zur Verfügung. 

Persönliche Auskunft erhalten unsere Aktionäre montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr 
unter der Telefon-Nummer +49 (0) 89 / 889 690 620. 


